






aemnach unterm iaten dieſes der Herrſchaftliche Gnadigſte Befehl erneuert worden,
 daß alle diejenige unconventionsmaßige Muntz-Sorten, welche in der dritten Tabelle des unterm

asten Auguſt c. a. im Druck erſchienenen Muntz-Patents benennt worden, nunmehro auſſer allen

XT
TD

Cours geſetzt und vollig verrufen ſeyn, jedoch keinesweges bey Vermeydung der Confiſcation des

Silbers und Hundert Rthlr. Strafe von jedweder Mark weder ausgewechſelt noch eingehandelt,

Herzoglichen MuntzDirectori Wernicke allhier in Coburg, oder auch an diejenige, welche ſich

durch glaubhafte CammerPaſſe dazu werden legitimiren konnen, gegen baare Bezahlung des Gewichts
ausgehandiget und abgeliefert werden ſollen: Und aber bishero mißfallig wahrzunehmen geweſen, daß durch

fremde Paſſagiers, Extra-Poſten, Fuhrleute und Juden, ſo hierzu nicht legitimirt waren, dergleichen

unconventionsmaßige Muntzen auſſer Landes geſchafft worden;

Als wird manniglich bey obgedachter Strafe dafur verwarnet, beſonders ein jeder Gaſtwirth hierdurch
angewieſen, denen bey ihm einkehrenden Fuhrleuten und Fremden ſolches bekannt zu machen, und zumal

denen Fuhrleuten anzudeuten, daß ſie keine Geld-Paquete ohne Cammer-Siegel, auſſer der Reſidenz aber

nicht ohne Amts-Siegel annehmen, auch ohne Cammer-Vorbewuſt allhier in Coburg nicht laden noch auf

packen, darnach aber ſich mit einem Cammer-Paß verſehen ſollen, damit ſie unter den Thoren paßiret wer

den konnen, geſtalten unter den Thoren die ſcharfſte Viſitation anbefohlen iſt, und wenn bey ſolcher der—

gleichen verrufene Muntzen gefunden werden, ſolche ſofort weggenommen und zur Cammer eingeliefert, die

Uebertreter aber in Arreſt gebracht und zu gebuhrender Strafe gezogen werden ſollen. Wornach ſich alſo

zu achten und vor Strafe zu huten iſt. Coburg, den 16. Novembr. 1765.

Herzogl. Suchſ. Cammer daſ.
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